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Über den Film und sein Gesetz

Generalklausel oder nicht Generalklausel — das ist die Frage!

Vorsokratisches Sprichwort.

Pelliculos: Ich komme wieder, o Sokrates, um dich etwas zu fragen. Was
hältst du von Gesetzen?

Sokrates: Ich halte es in dieser Frage mit dem alten chinesischen Wei¬
sen, der sagte: Je weiser eine Regierung, desto weniger
Gesetze braucht sie; je weiser ein Volk, desto weniger Gesetze
braucht es.

Pelliculos: Sind, o Sokrates, die Helvetier weise?
Sokrates: Sie sind mehr schlau als weise, o Pelliculos, und mifjtrauen

dem Staat und seinen Gesetzen.
Pelliculos: Warum denn das, wo sie diesen ihren Staat und seine Gesetze

doch selbst in der Hand haben?
Sokrates: Das gehört zum helvetischen Selbstwiderspruch, mein Pelli¬

culos — zu den komischen Geheimnissen dieses gebirgigen
Stammes.

Pelliculos: Sie wollen jetzt ein Gesetz für den Film machen. Was hältst
du davon, mein Lehrer?

Sokrates: Wie ich die Helvetier kenne, wollen es einige, und einige wol¬
len es nicht. Und wieder einige wollen es, wenn dies und
jenes darin steht, das ihnen pafjt, und wieder einige wollen
es nicht, wenn das darin steht, was den andern pafjt, aber
wollen es, wenn das — und nur das, o Pelliculos! — darin
steht, was ihnen pafjt.

Pelliculos: Ich bin einmal mehr erstaunt, o Sokrates, wie genau du das
weifjt — denn ich komme eben aus Helvetien, und es verhält

sich genau so, wie du sagst. Warum nur konntest du das
hier, in Athen, wissen?

Sokrates: Ich kenne meine Pappenheimer!
Pelliculos: Bist du, o Sokrates, für oder gegen die Generalklausel? Um

diese Frage dreht sich nämlich bei den Helvetiern jetzt fast
alles.

Sokrates: Es ist nicht verstattet, so zu fragen, o Pelliculos! Die General¬
klausel ist an sich weder gut noch böse — jede andere
Behauptung ist unwissendes Geschwätz! Es kommt vielmehr darauf

an, was mit der Generalklausel geschieht. Je weiser Volk
und Regierung, desto eher vertragen sie die Generalklausel —
je unweiser und zweckverhafteter Volk und Regierung, desto
übler gehen sie mit ihr um. Was sagen die Helvetier?

Pelliculos: Da sind einige, angeführt vom scharfzüngigen Distributys, die
meinen, es brauche kein Gesetz, zumal alles Nötige segens-
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reich durch Abmachungen wohlgeordnet sei. Wieder andere,
stürmisch gelenkt von einem Nukleos, sind zwar gemeinhin
für ein Gesetz, aber ohne Generalklausel, die sie fürchten wie
die Unterwelt. Und wieder andere schlagen an ihre kulturellen

Schilder und machen ein großes Geschrei: Generalklausel
oder Tod! Einige wenige nur stehen bedenkend und
abwägend über dem Getümmel des helvetischen Filmgefildes.
Was glaubst du, o Sokrates, werden sie tun?

Sokrafes: Sie werden einen Kompromiß machen.
Pelliculos: Nie hab' ich dieses Wort gehört! Was besagt es?

Sokrates: Der Kompromifj ist eine Lebens- und Sfaatsform, welche die
Helvefier erfunden und bis zur Spitze des Möglichen entwik-
kelt haben. Der helvetische Kompromifj ist ein Mittelding
zwischen der göttlichen Ordnung der Dinge und der niedrigen
Begehrlichkeit der Helvefier, sobald sie sich in Gruppen
zusammenrotten. Darauf wird es hinauslaufen.

Pelliculos: Komisches Volk! — Und so werden sie ein Kompromifj-Film-
gesetz haben?

Sokrafes: Ob sie eines haben werden oder nicht, wissen die Götter. Das
müssen sie selbst entscheiden. Aber wenn sie eines haben
werden, dann sicher ein solches, wie es mein Vorgänger Hera-
klit gesagt hat...

Pelliculos: (ihn unterbrechend): Ah, ich verstehe: Jedes Volk hat das
Filmgesetz, das es verdient!

(Aus dem griechischen Original übersetzt von Lumière.)

Der Filmpreis von Cannes 1955 des «Office Catholique
International du Cinéma»

Das Internationale Katholische Filmbüro (O.C.I.C.) hat, seiner
Gewohnheit entsprechend, auch bei den diesjährigen Internationalen
Filmfestspielen von Cannes eine eigene Jury aufgestellt, um einen Preis zu
geben. Entsprechend der Geschäftsordnung war die Jury international
zusammengesetzt, und zwar aus Vertretern der Länder Belgien, Dänemark,

Deutschland, England, Frankreich, Italien, Spanien. Ohne Stimmrecht,

aber gegebenenfalls mit Vetorecht, kamen hinzu die zwei
vorgesehenen Kirchlichen Beiräte.

Die Jury veröffentlichte beim Schlufj des Festivals am 11. Mai folgende
Entschliefjung (Original französisch, nachstehend deutsche Ueberset-
zung):
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